Checkliste: Was kann der Personalrat gegen eine verhaltensbedingte Kündigung tun?
	To do
	Check

	1. Anhörung durch die Dienststelle
– Information über Art und Grund der Kündigung
– Darstellung des bisherigen Verhaltens, etwaiger Abmahnungen
– Personalratsanhörung gemäß Personalvertretungsgesetz
	

	
	

	
	

	
	

	2. Prüfung durch den Personalrat
– Einhaltung der Fristen prüfen (3 Arbeitstage bei außerordentlicher, meistens 1 Woche bei ordentlicher Kündigung)
– Sind die Informationen vollständig und nachvollziehbar?
– Wurden die formellen Anforderungen eingehalten?
	

	
	

	
	

	
	

	3. Entscheidung über die Stellungnahme
– Keine Reaktion: Zustimmung gilt als erteilt
– Aktiver Widerspruch möglich mit Begründung, z. B.:
▸ Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt
▸ Abmahnung fehlt oder war unwirksam
▸ Dienststelle hat Ermessensspielraum nicht genutzt
▸ Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	4. Gespräch mit der Dienststelle (empfohlen)
– Ziel: Rücknahme oder Modifikation der Kündigung
– Hinweis auf mildere Mittel (z. B. Abmahnung, Versetzung, Gespräch)
– Einbringen sozialer oder persönlicher Gesichtspunkte
	

	
	

	
	

	
	

	5. Unterstützung der betroffenen Person
– Hinweis auf die Klagefrist (3 Wochen nach Zugang der Kündigung)
– Empfehlung, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen
– Kooperation mit Schwerbehindertenvertretung oder Gleichstellungsstelle
– Ermutigung zur Nutzung interner Beratungsangebote
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	6. Nachbereitung und Prävention
– Fall im Gremium auswerten
– Konfliktprävention anstoßen (z. B. Dienstvereinbarung, Schulung)
– Verbesserung der internen Kommunikation fördern
	

	
	

	
	

	
	

	



